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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Wikipedia in Sachsen-Anhalt abschaffen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3361 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Wikipedia ist eine Plattform in Deutschland und in Sachsen-Anhalt, in denen unbe-
kannte Personen Eingaben machen. Dabei sind die Eintragungen in vielen Fällen 
nicht richtig oder aktuell. Wer dahinter steckt, sieht niemand. ID wird hier gekonnt 
verwischt. Selbst Schulen nutzen diese unsichere Plattform als Unterrichtsgegen-
stand. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
 
Frage 1:  
Wer steckt hinter Wikipedia in Sachsen-Anhalt und wo haben betroffene Per-
sonen, die dort Eintragungen machen, ihren Firmensitz? 
 
Antwort zu Frage 1: 
„Wikipedia, Die freie Enzyklopädie“ ist im Internet unter www.wikipedia.org zu finden, 
die deutschsprachige Ausgabe unter de.wikipedia.org. Betrieben wird Wikipedia von 
der Wikimedia Foundation, einer US-amerikanischen Stiftung mit Sitz in San Francis-
co. Seit 2004 besteht der Wikimedia Deutschland e. V. als Förderverein für das 
deutschsprachige Wikipedia. 
 
Die Inhalte dieser Online-Enzyklopädie werden von Dritten, freiwilligen und ehren-
amtlichen Autoren eingestellt. Jeder Internetnutzer hat die Möglichkeit, Einträge zu 
erstellen. Wikipedia stellt dafür die Plattform sowie Speicherplatz zur Verfügung. 
Dadurch ist sichergestellt, dass die Wikipedia-Autoren ihre selbst verfassten Beiträge 
dort hinterlegen können.  



 
 

2

Nähere Regelungen, unter anderem zu Nutzungsbedingungen und zur Haftung für 
Inhalte werden im Impressum1 ausgeführt. 
 
Frage 2:  
Inwieweit sind diese für Falscheintragungen haftbar? 
 
Antwort zu Frage 2: 
Für Texte auf Wikipedia haftet zunächst die Person, die die Inhalte geschrieben hat, 
also der Autor. Beleidigt z. B. ein Autor in seinem Text jemanden oder stiehlt Inhalte 
anderer und verstößt damit gegen das Urheberrecht haftet er, der Autor. Personen, 
die z. B. Einträge über sich auf Wikipedia ändern oder löschen lassen wollen, müss-
ten sich an den Autor wenden und von ihm fordern, es zu unterlassen, bestimmte 
Äußerungen weiter zu verbreiten. Kernproblem hierbei ist, dass die Wikipedia-
Autoren nicht verpflichtet sind, unter ihrem Klarnamen zu schreiben und deshalb in 
der Realität kaum zu identifizieren sind. Sollte der jeweilige Autor nicht ausfindig zu 
machen sein, müsste sich der Betroffene an die Betreiberin von Wikipedia wenden, 
also an die in Florida registrierte US-amerikanische Wikimedia Foundation Inc. Diese 
haftet aber nur dann für Rechtsverletzungen, nachdem ihr die entsprechenden Ver-
stöße gemeldet wurden und sie nach dieser Inkenntnissetzung untätig bleibt. 
 
Betreiber von Angeboten mit von Nutzern generierten Inhalten haften meistens nur 
noch nach der vom Bundesgerichtshof entwickelten Störerhaftung. Da die Nutzer des 
Dienstes ohne vorherige Kenntnis der Wikimedia Foundation Inc. ihre Dateien hoch-
laden, ist sie bei hierbei begangenen Urheberrechtsverletzungen weder Täter noch 
Gehilfe. Sie kann allerdings als Störer auf Unterlassung haften, wenn sie Prüfpflich-
ten verletzt hat. Betroffene müssen als die o. g. Foundation anschreiben und ihr eine 
angemessene Frist setzen, um falsche Fakten zu korrigieren oder Einträge zu lö-
schen. Es hängt vom jeweiligen Einzelfall ab, wann eine Frist angemessen ist. In 
dem Schreiben müssen Betroffene ihren Hinweis so konkret fassen, dass der 
Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen unschwer - 
d. h. ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Prüfung - bejaht werden kann. In-
soweit unterliegen Betroffene nach dem Äußerungsrecht einer erweiterten Darle-
gungslast. 
 
Frage 3: 
Wie viele wurden hier schon durch das Landeskriminalamt verurteilt, auch weil 
sie in anderen sozialen Netzwerken anonym offiziell falsche Eintragungen  
machen? 
 
Antwort zu Frage 3: 
Die Frage kann nicht beantwortet werden, da „Verurteilungen“ nicht Aufgabe des 
Landeskriminalamtes sind. 
 
 

                                            
1 Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Impressum 


